
 

 

 

 

Februar 2023 

 

Sonderrundschreiben 
 
 

Die Ergänzungshilfen für Strom, Gas und Fernwärme  

für stationäre Pflegeeinrichtungen beantragen! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Richtlinien wurden veröffentlicht und treten ab 1. März 2023 in Kraft.  

 

Ab dem Tag des Inkrafttretens gilt eine 15-Tages-Frist zur erstmaligen Beantragung der Ergänzungshilfen für die 

Monate Oktober 2022 bis Februar 2023.  

 

Nach Ablauf dieser Frist am 22. März 2023 können die entsprechenden Gelder für diese Monate rückwirkend 

nicht mehr beantragt werden!  

 

Sie müssen daher unmittelbar aktiv werden. 

 

Für die Folgemonate ist die Ergänzungshilfe ausschließlich für den Vormonat jeweils bis zum 15. des 

Folgemonats, letztmalig bis zum 15. Mai 2024 für den Monat April 2024 zu beantragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO  

 

gez. Markus Welte  

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater 

Zertifizierter Berater für Gemeinnützigkeitsrecht (IFU/ISM/gGmbH) 

 

 

 

 


